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In einem Urteil vom 20. September 2001 verbot das Brüsseler Zivilgericht ein
Fernsehprogramm des Privatsenders RTL-TVI. Der Film war eine fiktionale
Darstellung der Geiselnahme und des Fluchtversuchs des Häftlings Peter C., der
rund 20 Jahre zuvor zum Tode und später zu lebenslangem Freiheitsentzug
(Zwangsarbeit) verurteilt worden war.

Peter C. unternahm 1984 einen Fluchtversuch, der fehlschlug. Der 1993 von RTL-
TVI ausgestrahlte Film enthielt neben nachgespielten Szenen mit Schauspielern,
von denen der Hauptdarsteller starke Ähnlichkeit mit Peter C. aufwies,
authentisches Bildmaterial. Da Peter C. die Darstellung seiner Person im Film
nicht erlaubt hatte, strengte er eine zivilrechtliche Klage wegen Verletzung seines
Persönlichkeitsrechts am eigenen Bild an. Bereich

Peter C. forderte Schadenersatz sowie eine gerichtliche Verfügung zur
Unterbindung der erneuten Ausstrahlung des Films. Das Gericht räumte ein, dass
ein Häftling seine nichtvermögensrechtlichen Ansprüche wie das Recht am
eigenen Bild und sein Recht auf den Schutz der Privatsphäre ausüben darf. Es
stellte ebenfalls fest, dass der Film nicht im Zusammenhang mit einer
Berichterstattung über ein wichtiges gesellschaftliches Ereignis stehe und dass
der Häftling ein „Recht auf Vergessen" ("un droit à l'oubli") habe. Im Urteil wird
hervorgehoben, dass eine in ein Gerichtsverfahren verwickelte Person
ebendeshalb zur öffentlichen Person werden könne. In diesem Fall sei für die
Vervielfältigung des Bildes des Betreffenden im Rahmen der Berichterstattung
keine Genehmigung erforderlich. Die Verwendung des Bildes eines Gefangenen
viele Jahre später unterliege jedoch Beschränkungen, da der Häftling - nicht
zuletzt zum Zweck seiner Resozialisierung - das Recht auf Rückzug aus dem
öffentlichen Leben habe. Überraschenderweise soll nicht nur RTL-TVI, sondern
auch der belgische Staat, repräsentiert durch den Justizminister, Schadensersatz
leisten. Nach Auffassung des Gerichts hätten die Gefängnisbehörden weder das
Filmen in der Strafvollzugsanstalt, in der Peter C. untergebracht war, genehmigen
noch sonstige logistische Unterstützung für die Filmproduktion über den
Fluchtversuch 1984 leisten dürfen, da sie gewusst hätten, dass Peter C. für die
Produktion des RTLTVI-Programms keine Zustimmung erteilt hatte. Laut
Gerichtsurteil hätten die Behörden außerdem Peter C.`s Zustimmung einholen
oder RTL-TVI die Auflage erteilen müssen, im Film Anspielungen, die die
Identifizierung von Peter C. ermöglichten, zu vermeiden.
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Peter C. vs. NV RTL-TVI and the Belgian State, represented by the
Minister of Justice, nr. AR 93/4069/A, Rechtbank van eerste aanleg te
Brussel (20ste Kamer), 20 September 2001

Peter C. gegen NV RTL-TVI und den belgischen Staat, repräsentiert durch den
Justizminister, Nr. AR 93/4069/A, Gericht erster Instanz (20. Kammer)), 20.
September 2001
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